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12 . In dem Falle , daß die Frau oder ihre Erben der

Gemeinſchaft ſich entſchlagen haben , bedarf es es keiner

Errichtung eines Inventariums , wenn ſolches nicht aus

andern Gründen 1 ) nöthig wird , ſondern nur der Aufſtellung
der Entſchädigungs - und Vergütungsberechnung für die

Frau oder deren Erben .

Hat die Frau oder ihre Erben der Gemeinſchaft ſich

entſchlagen , ſo zieht ſie ihr noch vorhanden eigenes Ver —⸗

mögen , ſo wie die ihr aus der Gemeinſchaft gebührenden

Vergütungen 1 ) zurück, verliert dagegen alle und jede Rechte

auf die Gemeinſchaftsgüter ( liegenden und fahrenden), 516b

mithin auch auf die Fahrniß , welche von ihr in die Ge⸗

meinſchaft eingebracht wurde , und zieht nun das zu ih⸗

rem Gebrauch nöthige Weißzeug und Leibgeräth zurück ,
wird aber auch von weiterm Beitrag zu den Schulden der 1492

Gemeinſchaft gegen den Mann ſowobl als gegen die Gläu - 1493

biger frei . 1494

IV . Von dem Inventarium überhaupt und deſſen

Erintheilung .

13 . Das Vermögensverzeichniß iſt ein wahres Pro —

tokoll , welches den Befund der unter der Gütergemein —⸗

ſchaft ſich befindlichen beweglichen und unbeweglichen Gü⸗
ter enthält , es unterliegt den nämlichen Formalitäten ,

wie die Staatsſchreibereiurkunden überhaupt , ſoll wo mög⸗

lich von der Hand des Theilungscommiſſärs, nie aber von

10) Regierungsblatt , d. 1809 . S . 436 .

1 ) Der Art . 1473 . iſt in dieſem Falle nicht anwendbar , ſon⸗

dern Art . 1479 . Sirey . XXIX . II . S . 231 .



—

einer der Parthien geſchrieben , und in Gegenwark von

zwei Zeugen gefertigt werden ! ) .
5

Sind unter den Intereſſenten Minderjährige , Abwe⸗

ſende und Mundloſe , ſo muß der Ortsvorſtand oder Wai —

ſenrichter als einer dieſer Zeugen zugezogen werden , wel⸗

cher das Taxationsgeſchäft da , wo nicht beſondere Taxa⸗

toren exiſtiren , zu verrichten und das Intereſſe dieſer un —

ter obrigkeitlicher Fürſorge ſtehender Individuen zu wah —

ren hat 2).

14 . Bei Fertigung des Inventariums iſt ſowohl

hinſichtlich der Aufnahme als Beſchreibung des Vermögens

die größte Genauigkeit zu beobachten , weil alle Vortheile ,

1456 welche der Frau oder ihren Erben nach Auflöſung der Gü⸗

145⁵ tergemeinſchaft zuſtehen , an die Bedingung geknüpft ſind ,

1463 daß ein richtiges und getreues Vermögensverzeichniß ge —

14853 fertigt wurde . “ )
„

15 . Das Vermögensverzeichniß muß in dem Falle der

Auflöſung der Gütergemeinſchaft durch den Tod der Frau

in Gegenwart des überlebenden Ehemanns , und wenn die

14564fetzlichen bekannten oder muthmaßlichen Erben , ſo wie der —

10312jenigen , welche das Eigenthum oder die Nutznieſung des

ganzen Vermögens ! oder eines Theiles deſſelben geſchenkt
oder vermacht erhalten haben , nicht minder der natürli⸗

4 chen anerkannten Kinder des verſtorbenen Ehemanns ge—⸗

fertigt werden .

S . 497 .
2) Regierungsbl . 1809 . S . 497 . — 1810 . S . 117 . —

1812 . S . 100 .

5) Sirey XXVIII . I. S . 377 .

Frau der überlebende Ehetheil iſt , in Gegenwart der ge⸗

1) Notarlatsordaung , §. 11 . S . jedoch Regierungsblatt 1800 .



16 . Sind unter den Erben Minderjährige oder

Mundloſe , ſo werden ſie durch ihre Vormünder vertreten .

Haben Minderjährige keine Eltern und Großel⸗
tern 1155 welche kraft Geſetzes ihre Vormünder ſind ,

und ſind ihnen auch keine Vormünder von ihren Eltern

ernannt worden , ſo müſſen für ſie ein oder mehrere Vor⸗

münder , je nachdem es ihr Intereſſe erfodert, aufgeſtellt

werden .

136 . Hat eine überlebende Mntter die Vormundſchaft
über ihre Kinder behalten , ſo muß ihr , wenn ſolches nicht

bereits vom Vater geſchehen iſt , ein vormundſchaftlicher

Beiſtand beigegeben werden

19. Iſt der Mutter , welche die Widaäkt über

ihre Kinder behalten hat , ſolche bei ihrer Wiedervereheli —

chung belaſſen worden , ſo iſt ihr zweiter Ehemann ihr
Mitvormund .

————
Eltern oder Großeltern mehr haben , die ihre geſesliche
Pfleger ſind , werden Pfleger beſtellt .

21 . Iſt nach Auflöſung der Gütergemeinſchaft einer

der Ehegatten noch minderjährig , ſo muß dieſem, wie ei⸗

nem gewaltsentlaſſenen Minderjährigen eine Pflege beige⸗

geben werden .

22 . Mundtodte im erſten Grade können nur unter

Zuzug ihres gerichtlich beſtellten Beiſtandes Rechtsge⸗

ſchäfte abſchließen .

) Rgsbl . 1809 . S . 500 .

20 . Gewaltsentlaſſenen Minderjährigen , welche keine
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23 . Völlig Mundtodte werden
N ihre Vormünder

1513a vertreten .

112 24 . Für Vermißte erſcheinen ihre Bevollmächtigten ,
118 und in deren Ermangelung ihre Pfleger ) .

25 . An die Stelle eines Verſchollenen treten bei

Vermögensverzeichniſſen und Abtheilungen ſolcher Erb —

ſchaften , welche ihm vor ſeiner Entfernung oder ehe Nach —
115 richt von ihm ausblieb , und darauf die Zeit abgelaufer iſt ,
120 welche verfloſſen ſeyn muß , um Anerkennung des Richtda —

8 ſeyns bei dem Richter zu begehren, angefallen ſind , dieje⸗

137 nige ſeiner Verwandten , welche in den fürſorglichen Beſitz

917 ſeines Vermögens eingewieſen ſind “) .

Später angefallene Erbſchaften fallen denjenigen zu ,

136 welche ſolche zu theilen gehabt hätten , wenn der Abweſende

nicht wäre .

286 . Eine geheirathete nicht geſchiedene Frauensperſon

224 kann nur mit Ermächtigung ihres Ehemanns als ihres ge —

224za ſetzlichen Beiſtandes , Rechtsgeſchäfte abſchließen . Iſt die⸗

ſer noch minderjährig , ſo
Maf

ihr ein Beiſtand beigegeben
werden .

219 Iſt der Ehemann mundtodt oder abweſend , oder

222 weigert er ſich , die Frau zu ermächtigen , ſo kann ſie hiezu
224a vom Gericht ermächtigt werden , jedoch kann ſie dann nur

unter Zuzug eines Beiſtandes handeln .

27 . Blinden , Tauben und Stummen wird zur Abfaſ⸗

) RKgsbl . 1809 . S . 498 .

) Rgsbl . 1813 . S . 179 . Brauer add ari . 136. Roth , ver⸗

miſchte Abhandlungen Bd . II . S . 163 , ſiehe jedoch Zach .

Bd . I . S . 507 . u. Jahrb . des B. O. H. G. Bd , II . S . 82 .



ſung eines Re tsgeſchäfts ein Rechtsbeiſtand , ( welcher

aber kein Rechtsgelehrter zu ſeyn braucht , beigegeben “) .

26 . Collidirt das Intereſſe eines Minderjährigen oder

Mundloſen mit dem ſeines Vormunds , ſo werden für ſie 420b

zu dem betreffenden Rechtsgeſchäfte Pfleger beſtellt .
Bei den mütterlichen oder großmütterlichen Vormund⸗

ſchaften iſt in dieſen Fällen der vormundſchaftliche Bei⸗

ſtand , der aber mit dem eigenen ordentlichen Beiſtand nicht

der Nemliche ſeyn darf , der Pfleger 99

29 . Haben ſämmtliche Minderjährige , die unter einem

Vormunde ſtehen , oder nur Einer derſelben bei einem

Rechtsgeſchäfte ein getheiltes Intereſſe , ſo wird erſtern

Falls für Jeden derſelben , andernfalls nur für den Betref⸗ 420b

fenden ein beſonderer Pfleger beſtellt . —
5 838

30 . Kollidirt das Intereſſe einer Frauensperſon mit

dem ihres , wenn auch geſetzlichen Beiſtandes , ſo muß ihr 420b

ebenfalls zu dem betreffenden Rechtsgeſchäft ein beſonderer

Beiſtand beigegeben werden .

Eine ledige majorenne Frauensperſon kann nur unter 515a

Zuzug eines Beiſtandes Rechtsgeſchäfte abſchließen .

31 . Beſteht eine der Frau angefallene Erbſchaft le⸗

diglich aus Gegenſtänden , welche zur ehelichen Güterge —

meinſchaft gehören , ſo kann der Maun allein der Vermö - 818

gensaufnahme und Abtheilung anwohnen , und alle Rechte

darauf allein gerichtlich austragen .

7) Rgsbl . 1808 . S . 176 .

6) Rgsbl . 1809 . S . 500 .



32 . Jeder Vormund und Pfleger , mit Ausnahme der

Eltern und Großeltern , ſo wie jeder Beiſtand mit Aus⸗

nahme des geſetzlichen Beiſtandes bedarf amtlicher Beſtä —

tigung und Verpflichtung , die Mutter und Großmutter nur

amtlicher Beſtätigung ; dieſer ( der Beſtätigung) wohl aber kei—⸗

ner Verpflichtung bedarf auch der Vater , der Beiſtand ſei —
ner großjährigen Tochter wird . “ )

33 . Der Ehegatte und die Erben , deren Vormünder

1456 Pfleger und Beiſtände müſſen zur Vornahme des Inven⸗
tariums gehörig vorgeladen werden .

34 . Das Vermögensverzeichniß beſteht aus dem Vor⸗

bericht ( Eingangsprotokoll ) , dem Urkundenverzeichniß und

der Beſchreibung des Vermögens .

V. Von dem Vorbericht des Inventariums .

35 . Im Eingangsprotokolle wird busdderſt die Ver⸗

anlaſſung zur Vornahme des Geſchäfts und der Tag der

Eingehung ſo wie der Auflöſung der Gütergemeinſchaft un⸗
ter Hinweiſung auf pfarramtliche Zeugniſſe , amtliche Mit —

theilungen ꝛc. anzugeben ſeyn .

36 . Da , wo die nach der Organiſation de 1809 vor —

geſchriebene Diſtriktseintheilung Statt hat , wird der

Commiſſäre ſeines Auftrags zum Geſchäft nicht zu erwäh —
nen brauchen , wohl aber da , wo dieſe Eintheilungnicht
Statt hat , oder bei beſondern Aufträgen .

) Regsbl . 1809 . S . 499 und 1814 . S . 55. 1
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